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■ Live im Internet
Orgelkonzert zur
»Weißen Rose«

■ Abbrüche im Amateurfußball
Studie des DFB benennt
mutmaßliche Auslöser

■ Olympia-Attentat
Gedenken an
getöteten PolizistenSeite 4 Seite 11 Seite 5

Liebe kann mehr
Den Valentinstag in Zeiten der Pandemie feiern

BAYERN · »Es gibt Au-
genblicke, da ist eine

Rose wichtiger als ein Stück
Brot«, sagte einst der Dichter
Rainer Maria Rilke. Gerade in
Zeiten wie diesen, in denen
man ständig von neuen gro-
ßen und kleinen Katastro-
phen heimgesucht wird ist es
wichtig, einmal inne zu hal-
ten und seinen Lieben dafür
zu danken, dass sie das eige-
ne Leben reicher machen. Ob
man dafür zu den oben ge-
nannten Rosen greifen will,
oder sich zum bevorstehen-
den Valentinstag lieber ande-
re Gedankenmachenmöchte,
um einen liebenMenschen zu
überraschen, bleibt natürlich Die Liebe und die Freundschaft feiern, dazu bietet sich am

bevorstehenden Valentinstag die perfekte Gelegenheit. F.: hwFortsetzung auf Seite 2
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DEGUSSA-ANKAUF.DE

Mit dem Ankaufsservice der 
Degussa am Promenadeplatz.

ALTE SCHÄTZE IN 
DER SCHUBLADE?
JETZT VERKAUFEN.

Degussa Goldhandel GmbH    Promenadeplatz 10    80333 München
Telefon: 089 1392613-10    E-Mail: ankauf-muenchen@degussa-goldhandel.de

WIR KAUFEN VON IHNEN:
Gold- und Silberschmuck, Barren und Münzen, 
Dentalgold, Silberwaren.

Infoveranstaltung 

GRAUER STAR
Prof. h.c.* Dr. med.  
A.-M. Parasta spricht  
über OP-Verfahren,  
Risiken, Narkose und 
Linsenimplantate

Freitag,  
25. Februar 
2022

Wichtig:   
 Nur begrenzte Plätze verfügbar   
 Einlass nur nach Anmeldung    1G+ Nachweis 
 Dauer ca. 1 Stunde    Kostenfrei

22
bruarb

Nachweis

             Um 
 15.00

    & 16.00              Uhr

augenzentrum.net            kontakt@augenzentrum.net 
+49 89 45 45 30 410 
MUNICH EYE  I  Einsteinstraße 1  I  81675 München

* Avicenna Tajik State Medical University

www.kuechenland.com

München, Rosenheimer Str. 139  T 089-4892840
We speak English. Nous parlons français. Мы говорим по русски.

Wir sind für Sie da: Mo-Fr 9:30 – 18:30 Sa 9:30 – 15

Rundum-Service
garantierte Qualität
faire Preise!
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Die letzten Dinge regeln

Das Gemeinschaftliche Testament und die Erbschaftsteuer
Zum richtigen Vererben vom fachkundigen Experten beraten lassen

Gemeinsame Testa-
mente erfreuen sich

immer größerer Beliebtheit.
Gerade in langjährigen Ehen
möchten man den überle-
benden Ehegatten versorgt
wissen. Deshalb wird der
Ehegatte häufig als Alleiner-
be eingesetzt. Die damit an-
fallenden Konsequenzen im
Hinblick auf die Steuer wer-
den dabei häufig unter-
schätzt, so der Steuerrechts-
experte, Rechtsanwalt An-
dreas Völker, der Kanzlei Mal-
try. Durch entsprechende Ge-
staltung können steueropti-
mierte Möglichkeiten ge-
schaffen werden.
Die Eheleute F und M, in der
Zugewinngemeinschaft ver-
heiratet, haben 2 Kinder, die
Tochter T und den Sohn S. Das
Vermögen der Ehegatten be-
steht aus einem selbstbe-
wohnten Einfamilienhaus in
Münchenmit einemWert von
900.000 Euro, einer vermiete-
ten Wohnung im Wert von
600.000 Euro und Bankver-
mögen in Höhe von 400.000
Euro. Das Wohnhaus stammt
aus der Familie von F; aus die-
semGrund ist sie Alleineigen-
tümerin. Die Wohnung wur-
de von F allein erworben, da
sie diese damals auch allein
finanziert hat. Zwischenzeit-
lich sind die Darlehen an die
Bank getilgt. Das Bankvermö-
gen steht beiden Ehegatten je
zur Hälfte zu. In den letzten
10 Jahren haben F, T und
S keine Schenkungen erhal-
ten. Ausgespart wurden in
diesem Beitrag das gesetzli-
che Pflichtteilsrecht sowie die
Vergünstigung für vermiete-
tesWohneigentum.
In den nachfolgenden Dar-
stellungen verstirbt zunächst
M und einige Zeit später die F.

1. Die gesetzliche Erbfolge
Soweit die Eheleute kein ge-
meinschaftliches Testament
zusammen errichten und
auch kein Einzeltestament er-
richtet haben, kommt nach
deren Ableben die gesetzliche
Erbfolge zur Anwendung.
Nach dem Tod des M fällt des-
sen Vermögen in die Erbenge-
meinschaft aus F zu 1/2 und
T und S zu je 1/4. Nach dem
Tod der F fällt deren Vermö-

gen – faktisch – an F und S in
Erbengemeinschaft zu 1/2.

Beim ersten Erbfall von
M fällt in die Erbmasse ledig-
lich die Hälfte des Bankver-
mögens. Von diesem entfal-
len 100.000 Euro auf F und je-
weils 50.000 Euro auf T und S.
Beim zweiten Erbfall von
F fällt in die Erbmasse das
Haus, die Wohnung und die
Hälfte des Bankvermögens.
Zusammenaddiert beträgt
der Nachlass 1.800.000 Euro,
von denen je die Hälfte,
900.000 Euro auf T und S ent-
fallen. Es kommt § 19 Absatz 1
Erbschaftsteuergesetz zur An-
wendung; unter Berücksichti-
gung des Freibetrags in Höhe
von 400.000 Euro kommt hin-
sichtlich der verbleibenden
500.000 Euro – jeweils für
T und S – in der Steuerklasse
I der Steuersatz mit 15% zur
Anwendung; 75.000 Euro Erb-
schaftsteuer sind zu zahlen
sowohl für T als auch für S.
Die durchaus ernstzuneh-
mende drohende Steuerbe-
lastung mit der Erbschaft-
steuer sollte sicherlich Anstoß
geben, die bestehenden Mög-
lichkeiten einer erheblichen
Reduzierung zu untersuchen.

2. Das Berliner Testament
Nach der Idee des Berliner
Testaments setzen sich zu-
nächst die Ehegatten unterei-
nander als Erben ein, und
nach dem Tod des längerle-
benden Ehegatten sind dann
als Erben die Kinder vorgese-
hen.
In diesem Fall würde sich we-
nig zu den obigen Ausfüh-
rungen ändern; lediglich hin-
sichtlich des Bankvermögens
würden die Kinder T und S zu-
nächst wegfallen, und F wür-
de im ersten Erbfall das ge-
samte Bankvermögen des
M 200.000 Euro erben.
Beim zweiten Erbfall von
F fällt in die Erbmasse das
Haus, die Wohnung und das
gesamte Bankvermögen in
Höhe von 400.000 Euro. Zu-
sammenaddiert beträgt der
Nachlass 1.900.000 Euro, von
denen je die Hälfte, 950.000
Euro auf T und S entfallen. Es
kommt § 19 Absatz 1 Erb-
schaftsteuergesetz zur An-

wendung; unter Berücksichti-
gung des Freibetrags in Höhe
von 400.000 Euro kommt hin-
sichtlich der verbleibenden
550.000 Euro – jeweils für
T und S – in der Steuerklasse
I der Steuersatz mit 15 % zur
Anwendung; 82.500 Euro Erb-
schaftsteuer sind zu zahlen
sowohl für T als auch für S.
Auch in diesem Fall sollte ver-
sucht werden, die erhebliche
Steuerbelastung mit der dro-
henden Erbschaftsteuer zu
reduzieren.
Sowohl im Falle der gesetzli-
chen Erbfolge wie auch beim
Berliner Testament ist das
Pflichtteilsrecht nach demTod
des ersten Ehegatten in je-
dem Fall zu berücksichtigen;
wir erlauben uns insoweit
den Hinweis auf die kurze
Verjährung von 3 Jahren, be-
ginnend mit dem Ende des
Todesjahres. Verstirbt die Ehe-
frau zuerst, sind die erb-
schaftsteuerlichen Auswir-
kungen für den überleben-
den Ehegatten erheblich und
werden dem Versorgungsge-
danken nicht gerecht. Verster-
ben beide Ehegatten kurz hin-
tereinander, schlägt die Erb-
schaftsteuer doppelt zu Bu-
che. Dies gilt es zu vermeiden.

3. Erbschaftsteuerliche
Möglichkeiten
Bislang sind die Eheleute er-
heblich ungleich am Gesamt-
vermögen beteiligt; F hält im
Alleineigentum das Haus und
die Wohnung und ist zur
Hälfte am Bankvermögen;
insgesamt in Höhe von
1.700.000 Euro; M steht die
Hälfte des Bankvermögens zu
in Höhe von 200.000 Euro.
Denkbar wäre der Ausgleich
der Vermögensmassen.
In Betracht kommt die
schenkweise Übertragung
der Hälfte des Miteigentums
am Haus als sog. Familien-
heim von F an M; diese Über-
tragung kann unter den Vo-
raussetzungen des § 13 Ab-
satz 1 Nr. 4 a Erbschaftsteuer-
gesetz erbschaft- und schen-
kungsteuerfrei erfolgen.
Anschließend könnte die F an
M die Hälfte der Wohnung
überlassen; dafür würde der
Freibetrag in Höhe von
500.000 Euro ausreichen.

Im Anschluss wären M und
F am EFH (2 x 450.000 Euro),
an der Wohnung (2 x 300.000
Euro) und an dem Bankver-
mögen (2 x 200.000 Euro)
hälftig beteiligt.
Vorteil ist nun, dass beide
Ehegatten gleich viel unter
Ausnutzung von Steuerfrei-
beträgen (Kinder, Stief – En-
kelkinder) übertragen/ verer-
ben können.

4. Das Supervermächtnis
Das Modell des »Supermächt-
nisses« bietet entscheidende
Möglichkeiten. Ziel ist es, die
erbschaftsteuerlichen Freibe-
träge nach dem Tod des ers-
ten Ehegatten in Bezug auf
die Kinder quasi zu konservie-
ren. Dem überlebenden Ehe-
gatten steht es frei, Teile des
Vermögens des zuerst ver-
storbenen Ehegatten an die
Kinder zu übertragen. Ihm
steht zum Beispiel auch die
Möglichkeit zu, Immobilien-
vermögen unter Zurückbe-

haltung eines Nießbrauchs-
oder Wohnrechts an T und/
oder S zu übertragen.
Beispielhaft wäre es danach
möglich, das EFH unter Ver-
einbarung eines Nießbrauchs
zu 100% an T zu übertagen;
50% als Vermächtnis und
50% als Schenkung. Bei ei-
nem erbschaftsteuerlichen
Wert dieses Nießbrauchs in
Höhe von 100.000 Eurowürde
die Belastung an Erbschafts-
und Schenkungsteuer für T 0
Euro betragen. Selbes gilt für
die Übertragung der Woh-
nung zu 100% an S; hier wäre
aus erbschaftsteuerlichen
Gründen die Vereinbarung ei-
nes Nießbrauchrechts nicht
erforderlich; aber möglich.

Nehmen Sie fachkundige Be-
ratung in Anspruch, wenn Sie
Ihr Vermögen übertragen
oder vererben wollen.

Andreas Völker LL.M.
Rechtsanwalt Fachanwalt

für Steuerrecht


